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li che Uebel mn der Pfarre; 12 Charakteriſtiken einzelner Perſön—
lichkeiten oder Familien, namentlich einflußreicher Perſonen.

Hiemit Aren eine enge Punkte angedeutet, die Im direetorium

parochiale aufſcheinen ollen, ohne eS vollſtändig nennen können;
denn * wird jeder Pfarrſeelſorger noch das eine und andere eizu⸗
fügen wiſſen. Jedenfalls ſoll für manche Punkte noch Raum 3u
weiteren otanda gelaſſen werden. SOo hätte der Pfarrer in dieſem
Buche einen Ueherblick über das Wichtigſte der pfarrlichen Verwal
tung und braucht nicht erſt leß und jenes M Archive oder mn dem

Ze  reine aufzuſuchen oder den Meßner oder ſonſt Jemanden 3u
fragen. Akten, die auf dieſes Direktorium ich beziehen und IM Ar⸗

chive oder in der echlade aufbewahrt ſind, müßten m Direktorium
angegeben werden.

Mörſf chwang. Pfarrer Uar Döbele

(XII Ungiltigkeit der ſogen Klauſenburger Ehen.) E
iſt eine bekannte 0  0  6 daß proteſtantiſche Kirchenbehörden
Iu Siebenbürgen die ſolcher Perſonen, Als — —
tholiken geheirathe hatten Ind dann zum Proteſtantismus
abgefallen W  7. über Einſchreiten des abtrünnigen Theiles
für ungiltig erklärten und denſelben 3u einer Ehe
ſchließung bei Lebzeiten des anderen Theiles zuließen. Na
mentlich, d tman, eigten ſich die genannten ehörden hierin
In dem Fd Lig, ⁴ls der abtrünnige Thei das Un  2
gariſche bder ſiebenbürgiſche Heimatsre erworben 0  5

rund welcher kirchengeſetzlicher oder andesrechtlicher
Beſtimmungen iehe ehörden olche Sentenzen ällten, onnten
wir bis zur Stunde nicht mit Gewißheit eruiren. glt CI
etſe atte ſich un Siebenbürgen im Qufe der Zeiten eine

Rechtsgewohnheit herausgebildet Ind ſich ſpäterhin
teſe chorden auf Artikel Alined des Ehegeſetzes für
Katholiken vom ober 1856, wob 6 et „Die mn ei⸗
nigen Theilen Unſeres Reiches u Un CTE Patente

ehruar und —960  —0  Uli 1853, Nu 30 und 129 des EL
geſetzblattes, Ufrecht erhaltenen nichtkatholiſchen kirchlichen
Ehegerichte ſind jedo bis weitere Beſtimmungen erfolgen
wer E Tch die 8 56 und dieſes Geſetzes nicht ehin⸗
dert, nach den für ſie beſtehenden Vorſchriften und Rechtsge—wohnheiten borzuge en 7. Der aber, den es ſi
hier handelt, lautet: „Das Band einer Ehe,
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hei deren Eingehung wenigſtens Ein Thet der katholiſchen1 angehört hat, kann Auch dann nicht getrennt werden,
wenn In olge einer Aenderung des Religionsbekenntniſſesheide Theile einer Ut
ſe zugethan Htkatholiſchen 11 oder Religionsge—

Man H ſolche au Grund einer Ehetrennungsſentenzder mehrgenannten ſiebenbürgiſ En roteſt Kirchenbehördeneingegangenen Scheinehen auch —  * auſenburger-Ehen 3 nennen
werden bemühen des Näheren Über envergewiſſern und das Reſulta dieſer Bemühungen ſeinerzeitmittheilen. Für die mal vollen Uir die t  igehekannt geben daß der oberſte Gerichtshof In Wien II. Beur—

theilung eines ihm vorgelegten Falles Am Jänner ent⸗
ſchieden habe, daß die von den ſiebenbürgiſchen Kirchenbehördeneinſeitig erwirkten Sentenzen, ur welche wiederholt eine
Iu Oeſterreich zwiſchen Katholiken geſchloſſene Ehe getrenntund der klagende Ehegatte 65  Ur Eingehung einer neuen 9eermächtigt borden iſt, im Geltungsgebiete der öſterreichiſchenGeſetze elbſt dann „wirkungslos“ ſind, der auf ſolcheArt getrennte Ehegatte orher die ungariſche Staatsbürger⸗chaft erworhen habe Und daß eine mit Rů  5 auf eine
olche Sentenz eingegan Ehe „nichtig“ ſei, edo den
vermeintlichen Ehegatten kein (ſtrafbares) Verſchulden eige⸗leſſen werden könne.

Linz Ferd 0 Pfarrprov.
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Der wiſſenſchaftliche Standpunkt, den der Verfaſſer vorſtehendenWerkes einnimmt, iſt jener der beſten Moraltheologen, welche

an die wiſſenſchaftliche Tradition anknüpfen, ind auf ihr fortbauen,
o, daß die Kaſuiſtik möglichſt berückſichtiget werde. Inbeſondere chließt CT ſich denjenigen 0 e  E den Thomas und

Alphonſus 3u ihren Führern erkieſen, und will, bte In der Ein⸗
leitung (S 3) ſich ausdrückt, die „mehr wiſſenſchaftliche“ Methodemit den Reſultaten der „mehr praktiſchen“ verbinden, und ſo der
Aufgabe der Moral, die Norm für das ſittliche Leben abzugeben,gerecht werden.


